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1. Funktionsbezeichnung 

Chef Nachwuchs von Swiss Wrestling 
 
 

2. Wahlorgan 
Der Chef Nachwuchs wird auf Antrag des Technischen Direktors durch den Zentralvor-
stand gewählt.  
 
 

3.  Organisatorische Eingliederung 

 Unterstellung: 
Der Chef Nachwuchs ist dem Technischen Direktor Swiss Wrestling unterstellt 

 Stellvertretung: 
Der Chef Nachwuchs wird durch den Technischen Direktor vertreten. 

 Einsitz: 
Der Chef Nachwuchs ist Mitglied der Technischen Abteilung. 

 
 

4. Ziel der Stelle 
Technische Führung aller Nachwuchskader Freistil und Greco. 
 
 

5. Allgemeine Aufgaben 

 Führen aller Nachwuchs-Nationalkader und -Trainer mit allen organisatorischen und 
administrativen Aufgaben 

 Kurz-, mittel- und langfristige Trainingsplanung für das Nationalkader.  

 Planung der nationalen Trainingslehrgänge des Nachwuchs-Nationalkaders. 

 Erstellen des entsprechenden Jahresprogramms 

 Vorbereitung der Trainings Weekend in der Schweiz und der Nationalkader-Treffen 

 Einsatzplanung der Betreuer und Trainer für internationale Turniere und Trainingsla-
ger auf der Basis des Jahresprogramms 

 Einsatz als Delegationschef (Handbuch 16.6.) und Coach an Nachwuchs EM / WM 

 Hauptverantwortlicher bei der  Ausarbeitung und Umsetzung des Nachwuchsförde-
rungskonzeptes 

 Beobachtung der Nachwuchs-Kaderringer und -kandidaten an nationalen Wettkämp-

fen.  

 Selektionsvorschläge für FILA - Wettkämpfe und andere Einsätze des Nachwuchs-

Nationalkaders in Absprache mit den zuständigen Nationaltrainern.  

 Kommunikation mit den Klubverantwortlichen (Funktionäre und Trainer).  

 Koordiniert, bearbeitet und organisiert den Bereich Militär / Rekrutenschule 

 Kontaktperson für seinen Bereich zu Swiss Olympic, BASPO etc. 



 
 Verantwortlicher J+S Nachwuchsförderung in Zusammenarbeit mit dem Verband-

scoach.  
 
 

6. Besondere Aufgaben 

 Leitung der Sitzung „AG Nachwuchs“ und „AG Selektionen Nachwuchs“. 
 
 

7. Inkraftsetzung 
Die Stellenbeschreibung tritt nach Genehmigung durch den ZV in Kraft 
 
 

8. Verteiler 
Stelleninhaber 
Zentralvorstand 
Handbuch 

 


